








 

 

Kinderbetreuungsverordnung (KiBeV) 

 

Mitberichtsverfassende: Gemeinde Freienbach 

Datum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

Zusammenfassung 

 

Die Software ist ein absolutes Muss. Es wäre nicht zielführend, das Gesetz und die dazugehörige Verordnung ohne Software einzuführen (Verweis 

§20 und §22). 

 

 

Generelle Bemerkungen zum KiBeV der Abteilungsleitung Bildung: 

 
- Das Wording zu den Schulbegriffen entspricht nicht dem Lehrplan21. Es wird gebeten, dass das Amt für Volksschulen und Sport das Wording 

überprüft. 
 

- Gesamthaft ist die Verordnung wenig präzise verfasst. Eine genaue Formulierung hilft bei der Einführung der Verordnung allgemein und lässt 
weniger Spielraum für Beschwerden. 

 

 

 

Bemerkungen in blau: Abteilung Bildung 

Bemerkungen in schwarz: Abteilung Gesellschaft  



 

Vorlage  Bemerkungen  

 
Kinderbetreuungsverordnung (KiBeV)  

 
(Vom …) 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf §§ 3 Abs. 2, 10 Abs. 3, 11 Abs. 2. 2, 12 Abs. 2 und 3 sowie 20 Abs. 3 des Kinderbetreu-
ungsgesetztes vom 27. April 2022 (KiBeG)  

 
beschliesst:  

Einführung und Inkraftsetzung erst nach der Einführung des Informati-
onssystems (§20 KiBeV), dieses ist entscheidend für eine erfolgreiche 
Umsetzung des Gesetzes. 

I. Allgemeine Bestimmungen  1. Zuständigkeiten 

§ 1 Departement und Fachstelle 
1 Das Departement des Innern ist das für den Vollzug der Kinderbetreuungsgesetzgebung zustän-
dige Departement, soweit weder das Bundesrecht noch das kantonale Recht etwas anderes vorse-

hen. 
2 Die Fachstelle für Kinderbetreuung ist Anlauf-, Koordinations- und Beratungsstelle. Sie ist insbe-
sondere zuständig für:  

a) die Überprüfung der kantonalen Normkosten; 
b) die Leitung des Bewilligungs- und Aufsichtsverfahrens für Betreuungseinrichtungen, aus-

genommen der Angebote der Schulträger; 
c) Fachaufsicht über die Angebote der Schulträger; 
d) die Entgegennahme der Meldung der meldepflichtigen Betreuungseinrichtungen; 
e) halbjährliche stichprobenartige Kontrolle der Anspruchsprüfung und Beitragsabwicklung 

der Gemeinden; 
f) die Auszahlung der Beiträge an die Gemeinden; 
g) den Erlass von für den Vollzug ihrer Aufgaben erforderlichen Weisungen. 

 

 

§ 2 Gemeinden 
Die Gemeinden führen für die Angebote der Tagesfamilie eine Vermittlungsstelle oder delegieren 
diese Aufgabe an Dritte.  
 
Abs. 2: Die Gemeinden sind für die Anspruchsprüfung und Beitragsabwicklung zuständig. 

Abs 1: Der Kanton (Fachstelle für Kinderbetreuung) soll für das Bewilligungsverfah-
ren der Tagesfamilien und für die zentrale Vermittlung zuständig sein (evtl. mit Liste 
analog Fachpersonen Gesundheit). Dies ermöglicht eine grössere Auswahl (Pool 
von Tagesfamilien im ganzen Kanton). Insbesondere von Vorteil ist dies für Eltern, 
welche nicht in der Wohngemeinde arbeiten. 
Es macht nicht Sinn, dass die Gemeinden hier als „Durchlauferhitzer“ beigezogen 
werden. Verantwortlich für die Auswahl von Tagesfamilien bleiben die Eltern. Eine 
kantonale Plattform ermöglicht die notwendige Auswahl für die vielfältigen Bedürf-
nisse der Familien. 
 
Abs. 2: Die Gemeinden sind für die Anspruchsprüfung und Beitragsabwicklung aller 

Angebote zuständig. 

  



 

II. Betreuungseinrichtungen  
§ 3 Vorgaben und Qualitätsstandards 
1 Die kantonalen Vorgaben und Qualitätsstandards für die Betreuungseinrichtungen gemäss § 8 
Abs. 1 Bst. b und § 9 Bst. b des Gesetzes sind im Anhang 1 dieser Verordnung festgelegt.  
2 Die Betreuungseinrichtungen haben der Fachstelle für Kinderbetreuung insbesondere folgende 
Daten und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen: 
a) Vollkosten und Elterntarif pro Betreuungstag und -form; 
b) Auslastung der verfügbaren Betreuungsplätze und Anzahl Kinder auf der Warteliste nach Alter;  
c) Betreuungsumfang der betreuten Kinder nach Alter. 

 

§ 4 Bewilligungsverfahren  
a) Gesuch  
1 Bewilligungspflichtige Betreuungseinrichtungen haben mindestens sechs Monate vor Aufnahme 
der Tätigkeit ein Gesuch bei der Fachstelle für Kinderbetreuung einzureichen. 
2 Im Gesuch ist nachzuweisen, dass die kantonalen Vorgaben und die Qualitätsstandards nach 
Anhang 1 dieser Verordnung erfüllt werden können.  
3 Bei Bedarf kann die Fachstelle für Kinderbetreuung weitere Unterlagen einfordern.  

 

 

Bei einer kurzfristigen Veränderung aufgrund Angebot und Nachfrage von Betreu-
ungseinrichtungen und entsprechender Neuplanung kann diese Frist  von sechs Mo-
naten kaum eingehalten werden! 

§ 5 
b) Bewilligung 
1 Die Bewilligung wird durch das Departement des Innern erteilt und kann an Auflagen und Bedin-
gungen geknüpft, eingeschränkt, befristet oder entzogen werden, insbesondere wenn: 

a)  die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vollständig erfüllt werden; 
b)  eine mehrfache oder grobe Verletzung der Pflichten vorliegt; 
c)  Beiträge unrechtmässig bezogen wurden. 
2 In den Fällen von Abs. 1 Bst. a ist vorgängig eine angemessene Frist zur Behebung der festge-
stellten Mängel anzusetzen. 
3 Die Fachstelle für Kinderbetreuung kann die sofortige Schliessung einer Betreuungseinrichtung 

verfügen, wenn für die betreuten Kinder eine ernsthafte Gefahr besteht oder unmittelbar droht. 

 

 

  



 

§ 6 Mitteilungspflicht 
1 Die Betreuungseinrichtung hat der Fachstelle für Kinderbetreuung vorgesehene oder wesentliche 
Änderungen, insbesondere personeller und organisatorischer Art innert nützlicher Frist mitzuteilen. 
2 Eine sofortige Mitteilungspflicht besteht bei:  
a)  besonderen Vorkommnissen wie insbesondere schweren Unfällen;  
b)  strafbaren Handlungen von Mitarbeitenden gegenüber betreuten Kindern; 
c)  Handlungen von Mitarbeitenden, die Auswirkungen auf den Sonderprivatauszug gemäss Art. 42 

Bundesgesetz über das Strafregister-Informationssystem VOSTRA vom 17. Juni 2016 (StReG)1 
haben; 

d)  Personalwechsel. 
 

§6, Abs. 2, Bst. d KiBeV 
Streichung: Absatz 2 d) Personalwechsel ist ersatzlos zu streichen. 
Begründung:  Nicht jeder Personalwechsel kann der Fachstelle gemel-
det werden. Für grössere Gemeinden würde dies ein extrem hoher ad-
ministrativer Aufwand ergeben. Bei der Anstellung von neuem Personal 
werden bereits Abklärungen getroffen. 

 

§ 7 Meldepflicht 
a) Erfüllung 
1 Als meldepflichtige Betreuungseinrichtung gemäss § 9 des Gesetztes gelten Angebote: 
a)  für betreute schulische Mittagsverpflegung; 
b)  für betreute private Mittagsverpflegung und Tagesfamilien. 
2 Meldepflichtige Betreuungseinrichtungen oder deren stellvertretenden Stellen haben vor Auf-
nahme der Betreuungstätigkeit der Fachstelle für Kinderbetreuung folgende Angaben zu machen:  
a)  Kontaktangaben der Betreuungspersonen und bei meldepflichtigen Betreuungseinrichtungen 

gemäss Abs. 1 Bst. b jene aller strafmündigen Personen, die im selben Haushalt wie die Betreu-
ungsperson leben; 

b)  Bei meldepflichtigen Betreuungseinrichtungen gemäss Abs. 1 Bst. b Angaben zur Leumunds-

überprüfung von Betreuungspersonen und Privatauszüge aller strafmündigen Personen die im 
selben Haushalt wie die Betreuungsperson leben;  

c)  Kontaktangaben aller betreuten Kinder und deren Eltern.  
 

 

 

 

§ 8 b) Massnahmen 
1 Das Departement des Innern kann den gemeldeten Betreuungseinrichtungen die weitere Auf-

nahme von Kindern oder die Kinderbetreuung untersagen, wenn andere Massnahmen zur Behe-
bung von Mängeln oder Schwierigkeiten erfolglos geblieben sind oder von vornherein ungenügend 
erscheinen. 
2 Sie teilt die angeordneten Massnahmen den unterhaltspflichtigen Personen und der zuständigen 
Vermittlungsstelle mit. 

 

 

  



 

§ 9 Informationsaustausch 
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gibt der Fachstelle für Kinderbetreuung auf Anfrage 
bekannt, ob gegen meldepflichtige Betreuungseinrichtungen, deren Angebot primär im häuslichen 
Umfeld stattfindet, laufende Kindesschutzmassnahmen bestehen oder -abklärungen stattfinden. 
 

 

§ 10 Normkosten 
1 Die kantonalen Normkosten gemäss § 10 des Gesetzes werden in Tagessätzen berechnet. Wer-
den nur einzelne Module pro Tag genutzt, müssen die Tagessätze anteilmässig auf die genutzten 
Module pro Tag geteilt werden und betragen bei bewilligungspflichtigen Betreuungseinrichtungen 
für Kinder:  
a)  von drei bis und mit achtzehn Monaten Fr. 185.--;  
b)  ab neunzehn Monaten bis Primarstufeneintritt Fr. 130.--;  
c)  ab Primarstufeneintritt  

- während der Schulzeit Fr. 65.--; 
- während der schulfreien Zeit Fr. 100.--. 

2 Die Normkosten betragen bei Tagesfamilien für Kinder: 

d)  von drei bis und mit achtzehn Monaten Fr. 124.--; 
e)  ab neunzehn Monaten bis Primarstufeneintritt Fr. 94.--; 
f)  ab Primarstufeneintritt 

- während der Schulzeit Fr. 40.--; 
- während der schulfreien Zeit Fr. 64.--. 

3 Die Normkosten bei Angeboten für die betreute Mittagsverpflegung betragen Fr. 17.--. 

 
Normkosten sollen regional (nach Bezirke) angepasst werden, da Miet- und Perso-
nalkosten sehr unterschiedlich sind innerhalb Kanton.  
 

Anpassung Wording: statt Primarstufeneintritt ist Zyklus 1+2 gemäss 
Lehrplan 21 übernehmen. 

III. Anspruch und Beiträge   

§ 11 Anspruchsvoraussetzungen  
a) Anspruchsberechtigtes Einkommen  

1 Anspruch auf Beiträge an die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung haben die für 
die Kinder unterhaltspflichtigen Personen, wenn deren massgebendes Einkommen gemäss § 13 

des Gesetzes nach Abzug der Sozialabzüge gemäss Art. 35 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 19902 pro Kind unter 18 Jahren im Haushalt den 
Betrag von Fr. 153 215.-- nicht überschreitet. 
2 Zur Ermittlung des anspruchsberechtigten Einkommens ist auf die jeweils neuste rechtskräftige 
Steuerveranlagung abzustellen.  
3 Bei geänderten Lebens- oder Einkommensverhältnissen oder wenn keine rechtskräftige Steuer-

veranlagung vorliegt, kann auf weitere Unterlagen abgestellt werden. 

 
 
 
 
 

 
Abs. 2 Erfahrungsgemäss entspricht die neueste rechtskräftigste Steuerveranlagung 
nicht der aktuellen Situation (oft mit Veränderung der Familiensituation und Einkom-
mensveränderungen einhergehend). Gemäss Erfahrung müssen schätzungsweise 
bei 80 -90% "manuelle" Berechnungen (Abs. 3) vorgenommen werden. Dazu kom-
men weitere Veränderungen im Jahresverlauf (Einkommen, Betreuungsumfang 

usw.) mit entsprechender Neuanpassung und entsprechenden Korrekturen (Nach-
kontrollen?). Jede Änderung kann eine Beitragsanpassung bedeuten! 
Ebenfalls kann bei quellenbesteuerten Personen nicht auf die letzte Steuerveranla-
gung abgestellt werden. 
Das ist sehr aufwändig und kann nur mit einem passenden System abgefedert wer-
den, siehe dazu Anmerkungen §20. 
 

§ 12 b) Weitere Voraussetzungen 
1 Der Anspruch setzt voraus, dass die für die Kinder unterhaltspflichtigen Personen die Angebote 
von Betreuungseinrichtungen infolge ausserfamiliärer zeitlicher Inanspruchnahme wie Erwerbstätig-
keit, Arbeitslosigkeit oder einer Aus- oder Weiterbildung nutzen. Diese zeitliche Inanspruchnahme 
hat mindestens zu umfassen:  

a) 120 %, sofern beide unterhaltspflichtige Personen mit dem Kind im selben Haushalt wohnen;  
b) 20 %, sofern eine unterhaltspflichtige Person mehrheitlich allein mit dem Kind im selben 

Haushalt wohnt. 

 



 

2 Der Anspruch setzt weiter voraus, dass das Kind in einer Betreuungseinrichtung betreut wird, wel-
che den behördlichen Vorgaben und Qualitätsstandards entspricht. 
3 Die zeitliche Inanspruchnahme und die Dauer der ausserfamiliären Betreuung haben in einem an-
gemessenen Verhältnis zu stehen. 
 

§§ 13 Höhe der Beiträge  
a) Grundformel  

Die Höhe der zu gewährenden Beiträge (x) gemäss § 12 Abs. 2 des Gesetzes wird anhand folgen-
der Grundformel berechnet: x = Normkosten * (1 - Selbstbehalt). 

 

Ein Onlinerechner, mit welchem Eltern kurz prüfen können, ob sich ein Gesuch lohnt 
ist erfahrungsgemäss sehr hilfreich und generiert weniger Aufwand. Evtl. kann dieser 
Onlinerechner auch im System (siehe dazu §20) integriert werden. 

§ 14 b) Selbstbehalt  
1 Der elterliche Selbstbehalt (y) wird wie folgt berechnet: 
 

y = u + z * (anspruchsberechtigtes Einkommen - Untergrenze) 
 
2 Der Grundbetrag (u) wird wie folgt berechnet: 

 
u = Minimaltarif / Normkosten * (1 - g) 

 
3 Der Minimaltarif beträgt in der Regel Fr. 30.-- pro Betreuungstag und reduziert sich anteilsmässig 
bei Inanspruchnahme von einzelnen Modulen.  
4 Werden mehrere Kinder der gleichen Familie familienergänzend betreut, so wird vom Grundbe-
trag ein Geschwisterrabatt (g) eingerechnet, welcher pro Geschwister 0.1 beträgt. 
5 Die Steigung der Elternbeiträge pro Franken zusätzlichem Einkommen (z) wird wie folgt berech-
net: 
 

z = (1 - u) / (Obergrenze - Untergrenze) 
 
6 Die Ober- und Untergrenzen werden wie folgt festgelegt: 
a) Untergrenze = Fr. 47 193.-- 
b) Obergrenze = Fr. 153 215.-- 

 

§ 15 c) Geringe Einkommen  
Liegt das anspruchsberechtigte Einkommen unter der Untergrenze, entspricht die Beitragshöhe 
der Differenz zwischen den Normkosten und dem Minimaltarif oder, falls der Tagestarif der Betreu-

ungseinrichtung niedriger ist als die Normkosten, der Differenz zwischen Tagestarif und Minimalta-
rif. 

 

 
  



 

 

§ 16 d) Höhere Beiträge  
1 Die anspruchsberechtigten Personen können höhere Beiträge geltend machen, sofern ihr Kind 
mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt:  

a) diagnostizierte Behinderung;  
b) ausgeprägte Entwicklungsverzögerungen; 
c) ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten.  
2 Die höheren Beiträge werden gemäss den Berechnungsgrundlagen in Anhang 2 festgelegt.  
3 Die Fachstelle für Kinderbetreuung beurteilt aufgrund des Gesuchs und der vorhandenen Unter-
lagen einer Fachperson sowie nach Absprache mit weiteren involvierten Fachstellen, in welcher 
Bedarfsstufe Beiträge gesprochen werden. 
4 Die anspruchsberechtigten Personen haben die höheren Beiträge zur Deckung des Mehraufwands 
an die Betreuungseinrichtungen zu entrichten. Vorbehalten bleibt § 18 Abs. 2.  

 

 

IV. Verfahren  

§ 17 Gesuch 
1 Die unterhaltspflichtigen Personen oder Person, bei welcher das Kind mehrheitlich wohnt hat 
spätestens einen Monat vor Inanspruchnahme der Betreuungsbeiträge für familienergänzende 
Kinderbetreuung das Gesuch bei der zuständigen Gemeinde zu stellen und dabei folgende Unter-
lagen einzureichen:  
a) Bestätigung der Betreuungseinrichtung über die Anzahl gebuchter Betreuungsmodule, Mahlzei-

ten, Tagestarif pro Kind und Betreuungsumfang pro Woche; 
b) Angaben über das Arbeits-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsverhältnis, Nachweis der Selb-

ständigkeit oder eine Anmeldebestätigung der Arbeitslosenkasse; 
c) Bezeichnung der anspruchsberechtigten Person und deren Kontoangaben oder Einverständnis-

erklärung zur Beitragsausrichtung an die Betreuungseinrichtung. 
2 Die gesuchstellende Person hat jede wesentliche Änderung der Verhältnisse, die eine Anpas-

sung der Beiträge zur Folge haben könnte, der zuständigen Gemeinde mitzuteilen.  
3 Es besteht kein Anspruch auf rückwirkende Auszahlung der Beiträge.  

 
Einen Monat im Voraus ist erfahrungsgemäss nicht immer möglich, aber Auszahlung 
erfolgt frühestens ab dem Monat, in welchem das Gesuch eingereicht wurde. Vor-
schlag: "Spätestens im Monat der Inanspruchnahme" 
 
 
 
 
 
Mitwirkungspflicht –  jede Änderung der Verhältnisse muss gemeldet werden. Falls 
sie es nicht melden und mehr Anspruch hätten, liegt es in der Verantwortung der an-
spruchsberechtigen Person. Falls sie aber weniger Beiträge bekommen würden und 

diese Änderungen nicht melden, müssen sie korrigiert werden. Deshalb ist eine 
Nachkontrolle zwingend (siehe §11 und §20) – evtl. ist es mit der neuen Software 
möglich, dass die Gesuchstellenden den Antrag und die Änderungen selber erfas-
sen können? 

§ 18 Beitragsabwicklung  
1 Sind die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, verfügt die Gemeinde eine Kostengutsprache für ma-
ximal 24 Monate. 
2 Die Gemeinde zahlt die Beiträge monatlich im Voraus an die anspruchsberechtigte Person oder 
an die Betreuungseinrichtung aus.  
3 Die Gemeinden stellen dem Kanton dessen Anteil quartalsweise in Rechnung. 

 

§ 19 Rückerstattung 
1 Fordert die Gemeinde unrechtmässig bezogene Beiträge zurück, ist sie verpflichtet, den Kan-

tonsanteil zurückzuerstatten.  
2 Mit Einverständnis des Kantons können die zurückerstatteten Beiträge mit noch ausstehenden 
Beiträgen des Kantons an die familienergänzende Kinderbetreuung verrechnet werden.  

 

§ 20 Informationssystem 
1 Der Kanton errichtet und betreibt ein Informationssystem. 
2 Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb eines gemeinsamen Informationssystems tragen der 
Kanton und die das System nutzenden Gemeinden je zur Hälfte. Die Beiträge der Gemeinden un-
tereinander bestimmen sich nach der Anzahl ständiger Wohnbevölkerung. 

Das Informationssystem soll die Anforderungen gemäss §11 Ziffern 1 und 2 automati-
siert prüfen. Diese Voraussetzungen zur Anspruchsberechtigung können durch die 
berechtigten Mitarbeiter der Gemeinden jederzeit aktuell abgefragt werden. Die In-

formationen gemäss §12 können durch die berechtigten Mitarbeiter der Gemeinden 
erfasst werden, das Inf0rmationssystem erstellt die Auswertungen gemäss §13 und 



 

§14. Die Abfragen, Erfassungen und Auswertungen können in Versionen abgespei-
chert werden. 
 
Zu2: Die Kosten für die Errichtung und den Betrieb dieses gemeinsamen Informati-

onssystems tragen der Kanton und die Gemeinden je zur Hälfte. Die Beiträge der 
Gemeinden bestimmen sich nach der Anzahl ständiger Wohnbevölkerung. 

 
§20, Abs. 1 KiBeV 
Nachdem der Kanton die Applikation Pupil für alle Gemeinden im Be-
reich Benoten und Beurteilen zwingend vorgibt, soll das Informations-
system auf dieser Basis aufgebaut werden. Im PUPIL Modul "Schuler-
gänzende Betreuung - Tagesstruktur" sollen die benötigten Schnittstel-
len (Einwohnerkontrolle, Steuern, Finanzbuchhaltung etc.) vom Kanton 
entwickelt, finanziert und sichergestellt werden.  
 

V. Schlussbestimmungen   

§ 21 Übergangsbestimmungen 
1 Bestehende bewilligungspflichtige Betreuungseinrichtungen haben innerhalb von drei Jahren, 
meldepflichtigen Betreuungseinrichtungen innerhalb von einem Jahr ab Inkrafttreten des Gesetzes 
und dieser Verordnung den kantonalen Vorgaben und Qualitätsstandards zu entsprechen.  
2 Während den ersten drei Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes und dieser Verordnung behalten 
bestehende Betriebsbewilligungen ihre Gültigkeit. Die Anspruchsvoraussetzungen der behördli-
chen Vorgaben und Qualitätsstandards gemäss § 12 Abs. 1 gelten als erfüllt. 
3 Innert der ersten drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und dieser Verordnung können Bei-
träge auch dann gesprochen werden, wenn die behördlichen Vorgaben und Qualitätsstandards 
noch nicht geprüft wurden.  

 

§ 22 Inkrafttreten 
1 Diese Verordnung tritt am xx in Kraft. 
2 Sie wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen.  

Die Verordnung soll erst in Kraft treten, wenn das geeignete Informationssystem 
(§20) implementiert wurde. 

 
  



 

Anhang 1  
Qualitätsstandards für familienergänzende Betreuungsangebote gemäss § 3 Abs. 2 des Ge-
setzes.  

 

1 Bewilligungspflichtige Angebote  
 

1.1  Management und Administration  
 
Die Betreuungseinrichtung stellt die Qualität des Angebots sicher. 
 

§3, Abs. 1 KiBeV (Anhang 1) 
Im Anhang sind nur die absoluten Grundlagen (Sicherheit, Gesundheit 
und Ausstattung) geregelt. Die Begriffe «Ernährung» und «Bewegung» 
müssen integriert werden. Es soll eine Empfehlung zu ausreichend Be-
wegung und ausgewogener Ernährung ausgesprochen werden, denn 
dies ist entscheidend für die gesunde Entwicklung von Kindern. 

1.2  Rahmenbedingungen und Pädagogik  
 
Die Betreuungseinrichtungen verfügen über ein betriebliches- und 
ein pädagogisches Konzept. Die verbindlichen Inhalte werden durch die Fachstelle für Kinderbe-
treuung festgelegt. 

 

1.3  Sicherheit, Gesundheit und Ausstattung  

 
1.3.1  Notwendige Konzepte und Prüfberichte 
 
- Die Betreuungseinrichtungen verfügen über ein Sicherheit-, Hygiene-, Unfall- und Notfallkon-

zept. Alle Betreuungspersonen besuchen alle drei Jahre eine Weiterbildung zur Ersten Hilfe bei 
Kindern.  

- Bei Bewilligungserteilung und räumlichen Veränderungen wie Anbauten oder Standortwechsel 
ist zudem ein Prüfbericht von der Beratungsstelle für Umfallverhütung (bfu) einzureichen.  

- Die Betreuungseinrichtung verfügt über eine Betriebshaftpflichtversicherung.  
 
1.3.2  Vorgaben Innenraum  
 
- Pro Kind müssen fünf Quadratmeter Nettonutzfläche zur Verfügung stehen. 
- Pro Kindergruppe muss ein WC zur Verfügung stehen. 
- Für Mitarbeitende muss ein separates WC zur Verfügung stehen. 
- Pro Kindergruppe müssen mindestens zwei Räume genutzt werden. 
- Bei der Betreuung von Kindern unter zwei Jahren müssen separate Räumlichkeiten für Rück-

zugs- oder Schlafmöglichkeit vorhanden sein. 

- Innenräume müssen mindestens eine grosse Fläche für das freie Spiel der Kinder beinhalten.  
- Sofern ein Aussenraum in unmittelbarer Nähe ist, kann dieser an die Netto-nutzfläche des In-

nenraums hinzugerechnet werden. 

 

  



 

1.4   Personal  

 
1.4.1 Anerkannte Ausbildungen 

 

Die anerkannten Ausbildungen sind in der Ausbildungsliste «Fachliche Mindestanforderungen 
an Berufsbildende und anerkannte Fachkräfte» der Schweizerischen Dachorganisation der Ar-
beitswelt Soziales («SavoirSocial») definiert.  
 
1.4.2 Aus- und Weiterbildungskonzept  
 

Die Betreuungseinrichtungen verfügen über ein Aus- und Weiterbildungskonzept. Sie gewährleisten, 

dass das Betreuungspersonal eine Aus- oder Weiterbildung pro Jahr besuchen kann.  
 

 
1.4.3 Betreuungsschlüssel.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unabhängig des Betreuungs-

schlüssels müssen vorausgehend folgende Punkte beachtet werden:  
 

- Während der gesamten Öffnungszeit tragen Fachpersonen über die Kindergruppe die fachliche 
Verantwortung und sind in den Räumlichkeiten anwesend. 

- Der Anteil an Fachpersonen am gesamten Betreuungspersonal liegt bei mindestens 50 %. 
- Volljährige Personen in Ausbildung können ab dem letzten Ausbildungs- oder Studienjahr als 

teilausgebildet angerechnet werden. 
- Bei Outdooraktivitäten oder Exkursionen ist die Anzahl Kinder pro Altersstufe mindestens um 

ein Kind zu reduzieren. 
- Der erhöhte Betreuungsbedarf eines Kindes gemäss Anhang 2 ist im Betreuungsschlüssel zu 

berücksichtigen. 

  Alter des Kindes in Monaten (Mt.) und 
Jahren (J.)   

 
Kleinkind- und Vor-

schulalter 
Primarstu-

fenalter  

Betreuungsqua-

lifikation 
3 Mt.-1,5 

J. 
1,5 J. bis  

Primarstu-

feneintritt 
Zyklus 1 

und 2  
Fachpersonen 
mit anerkannter 
Ausbildung 

3 7 12 
A

n
z
a
h
l 
K

in
d

e
r 

 
Volljährige Per-
sonen im letzten 

Ausbildungsjahr 
EFZ 

2-3 5-7 9-12 

Volljährige Per-
sonen im letzten 
Studienjahr HF 

2-3 5-7 9-12 

Betreuungsper-
sonen  
ohne Ausbil-
dung 

1 5 9 

 



 

2  Meldepflichtige Angebote  
 
2.1  Tagesfamilienbetreuung 
 

Als Tagesfamilie gelten Familien, welche mehr als zwölf Wochen pro Jahr und mehr als zwanzig 
Stunden pro Woche fünf Kinder in der Altersspanne ab Geburt bis Ende Primarstufenalters betreuen.  
 
 

2.1.1 Aus- und Weiterbildung 
 

Tageseltern besuchen den Grundkurs für Tageseltern und einen Notfallkurs für Kinder.  
 

2.1.2 Räumliche Voraussetzungen  
 
Die Wohnung oder das Haus bietet Rückzugsmöglichkeit für Ruhe, Schlaf oder das Bearbeiten 
von Hausaufgaben.  

 

2.2 Vermittlungsorganisationen 
 
Die Vermittlungsperson muss über eine anerkannte Ausbildung als pädagogische Fachberatungs- 
und oder Vermittlungsperson von Tagesfamilien verfügen. 
 
2.3  Mittagstische  
 
Mittagstischangebote, welche mehr als acht Stunden pro Woche mindestens acht Kinder über die 
Mittagspause betreuen, sind bei der Fachstelle für Kinderbetreuung meldepflichtig. Eine Betreu-
ungsperson eines solchen Angebots darf jedoch maximal zehn Kinder betreuen. 
 

2.3.1 Aus- und Weiterbildung 
 
Betreuungspersonen müssen einen Notfallkurs für Kinder absolvieren.  

 

Anhang 2  
Höhere Beiträge gemäss § 16 
  

 Höhere Beiträge 

 
Höhere Beiträge können aufgrund folgender Kriterien gesprochen werden. Mindestens eines die-
ser Kriterien muss erfüllt sein.  
 
1.1 Diagnostizierte Behinderung 

 
- Schwere Körperbehinderung oder schwere chronische Krankheiten 
- Intelligenzminderung (IQ/EQ <70) 
- Mehrfache Behinderung (mit körperlicher und geistiger Behinderung, ev. Kombination mit Sin-

nesbehinderung) 
- Sinnesbehinderung (ausgeprägte Hör- und/oder Sehbehinderung) 
- schwere Spracherwerbsstörung 

- schwere Verhaltensstörungen (ASS oder schweres ADS/ADHS) 

 

1.2 Ausgeprägte Entwicklungsverzögerungen 

 



 

 
- ausgeprägte motorische Schwierigkeiten 
- schwere Sprachstörungen  
- Wahrnehmungsauffälligkeiten (z.B. Kinder mit autistischen Verhaltensweisen) 

 

1.3 Ausgeprägte Verhaltensauffälligkeit 

 
- Kinder mit Auffälligkeit im Spielverhalten, im sozialen Kontakt, im emotionalen Bereich und im 

Antrieb 

 
2 Zusatzkosten 

 
Zusatzkosten für die Betreuung von Kindern in einer Betreuungseinrichtung gemäss § 16 werden 
anhand des zusätzlich notwendigen Personalaufwandes ermittelt. Eine Empfehlung zur Zuordnung 
einer Bedarfsstufe wird von der Fachstelle für Kinderbetreuung gemacht. Grundlage für die Eintei-

lung ist die Verfügung des Amtes für Volksschulen und Sport oder der Bericht der IV-Stelle. Ergän-
zend kann Rücksprache mit den involvierten Fachpersonen gehalten werden. Bei der Zuteilung 
kann zwischen folgenden Bedarfsstufen unterschieden werden:  
 
2.1  Bedarfsstufe 1 (leichte Beeinträchtigung) 
 
Kein spezieller Betreuungsaufwand und somit auch keine zusätzlichen Personalressourcen not-
wendig.  
 
2.2  Bedarfsstufe 2 (mittlere Beeinträchtigung) 

 
Mittlerer Betreuungsaufwand aufgrund einer mässig ausgeprägten Behinderung, Entwicklungs- o-

der Verhaltensauffälligkeit. Zusätzliche Personalressourcen im Rahmen eines halben Betreu-
ungstages notwendig.  
 
2.3 Bedarfsstufe 3 (ausgeprägte Beeinträchtigung) 
 
Hoher Betreuungsaufwand aufgrund einer schweren oder mehrfach Behinderung oder ausgepräg-

ten Entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeit. Zusätzliche Personalressourcen im Rahmen eines 
ganzen Betreuungsplatzes notwendig.  
 
3 Berechnung der höheren Beiträge 
 
Für die Berechnung der höheren Beiträge ist eine Mischrechnung zwischen der zugeteilten Be-

darfsstufe und dem zu erwartenden Aufwand zu machen. Beim Aufwand ist zwischen zusätzlicher 
Personalkosten und einem Koordinationsaufwand für notwendige Rundtisch- oder Austauschge-
spräche zu unterscheiden.  
 



 
 

BD-

Stufe 

Fr. pro Kind 

und Betreu-

ungstag 

Koordinati-

onskosten 

pro Monat 

und Kind in 

Fr. 

Total pro Monat 

und Kind 

1 / 

leicht 

0.00 

352.-- 

352.00 

2 / mit-

tel 

66.00 352.00 + 66.00 (x 

Anzahl Betreu-

ungstage pro Mo-

nat) 

3 / aus-

geprägt 

132.00 352.00 + 132.00 

(x Anzahl Betreu-

ungstage pro Mo-

nat) 

 

 
 

 


